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§ 92 BPSfVO

BPSfVO - Bergpolizeiverordnung fur die Seilfahrt

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Ist die Benltzung eines Anschlages, Fordergestelles, FordergefdaRes oder Tragbodens fir die Seilfahrt dauernd
oder voriibergehend untersagt, so ist dies durch Anbringen von Verbotstafeln an allen Stellen, an denen die
Bentitzung moglich ware, anzuzeigen.

2. (2)Jede Einstellung der Seilfahrt ist auf Tafeln im Fordermaschinenraum und an den Anschlagen
bekanntzumachen.

In Kraft seit 01.10.1975 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 92 BPSfVO
	BPSfVO - Bergpolizeiverordnung für die Seilfahrt


